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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
Das Plangebiet befindet sich im Osten der Stadt Edenkoben an der Luitpold-
straße/Staatsstraße. Es umfasst die Fläche eines bestehenden Lebensmittel-
Discountmarkts sowie eines brachliegenden Sportplatzgeländes und weist 
eine Größe von ca. 16.750 m² auf. 
 

 
Lage des Planungsgebietes               ohne Maßstab 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt: 
- im Norden:  durch die südlichen Grenzen der Flurstücke 6905/8, 

6905/9, 6905/6 sowie 6849/2 (Luitpoldstraße)  
- im Osten: durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 6908/5, 

6908/10, 6908/9 sowie 1654/12 (Staatsstraße) 
- im Süden: durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 6918/7, 

7017/4, 6918/8, 6918/9 sowie 6918/4 (Triefenbach)  
- im Westen: durch die östliche Grenze des Flurstücks 6905/3 sowie ei-

ner Verlängerung dieser Grenze auf die südliche Grenze 
des Flurstücks 6905/8.  

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 6905/7, 
6914/8, 6918/6, 7017/3, 6914/4, 6914/5, 6914/6, 6914/9, 6912/9, 6912/8, 
6912/10, 6908/8 sowie 6905/5 vollständig und das Flurstück 6905/4 teilweise. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich abschließend aus 
der Planzeichnung zum Bebauungsplan. 
 

Plangebiet 



Stadt Edenkoben, Begründung zum Bebauungsplan „Südlich der Luitpoldstraße"
 Satzungsfassung vom 30.11.2022 

 

 
Seite 5 

 

2. Erforderlichkeit der Planung und wesentliche Planungsziele 
Die Firma LIDL betreibt am Standort Luitpoldstraße 78 in Edenkoben einen 
Einzelhandelsmarkt. Dieser Markt wird von den Kunden sehr gut angenom-
men. Der Markt wird daher in hohem Maße frequentiert und stößt schon seit 
geraumer Zeit an seine Leistungsgrenzen. 
Der Markt entspricht zudem aufgrund seiner Nutzungszeit von mittlerweile 
über 20 Jahren und der in dieser Zeit eingetretenen Veränderungen im Han-
del, aber auch bei den Ansprüchen der Kunden, nicht mehr den aktuellen An-
forderungen an einen zeitgemäßen Lebensmittelmarkt. 
Daher strebt die Fa. LIDL an, die Filiale in Edenkoben abzubrechen und durch 
einen Neubau mit einer größeren Verkaufsfläche zu ersetzen.  
Durch die Vergrößerung der Verkaufsfläche von bislang ca. 1.250 m² auf bis 
zu 1.456 m² soll die Kundenfreundlichkeit insbesondere durch breitere Gänge 
sowie durch eine veränderte Warenpräsentation verbessert werden. Zugleich 
dient der Neubau der Verbesserung der innerbetrieblichen Abläufe. Eine Aus-
weitung des Warenangebotes in Folge der Erweiterung ergibt sich nicht. 
Die Stellung des Gebäudes wird gegenüber dem Bestand um 90 Grad gedreht 
und in den südwestlichen Bereich des Grundstücks – auf die derzeit brachlie-
gende Sportplatzfläche verlagert, sodass die Stellplatzanlage optimiert wer-
den kann.  
Neben der zusätzlichen Ansiedlung einer Bäckerei mit Café ist darüber hinaus 
die Ansiedlung eines Fachmarktes mit maximal 650 m² Verkaufsfläche ge-
plant.  
Derzeit liegt der Einzelhandelsmarkt LIDL teilweise im Geltungsbereich der 
rechtskräftigen Bebauungspläne „An der Staatsstraße“ und „Ecke Luitpold-
straße/Staatsstraße“. Das Planungsvorhaben der Fa. LIDL widerspricht je-
doch den Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne aus den Jahren 
2006 und 2009 insbesondere in Hinblick auf die Art der baulichen Nutzung. 
Bereits der bestehende Markt ist angesichts seiner Verkaufsfläche sonderge-
bietspflichtig im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO. Für die geplante Erweiterung 
wird daher eine Änderung des Bebauungsplanes zu einem Sondergebiet er-
forderlich. 
Aus Sicht der Stadt Edenkoben hat sich am Standort an der Luitpoldstraße 
ein Einzelhandelsschwerpunkt entwickelt, der für die örtliche Nahversorgung 
von großer Bedeutung ist und der daher gesichert, aber auch im Rahmen ei-
ner gesamtgemeindlichen Konzeption zur Entwicklung des Einzelhandels so 
entwickelt werden soll, dass Edenkoben seinen Versorgungsaufgaben für die 
eigene Bevölkerung weiterhin ausreichend gerecht wird. Das Einzelhandels-
konzept der Verbandsgemeinde Edenkoben räumt dabei den bestehenden 
Betrieben am Standort „Luitpoldstraße“ eine bestandssichernde Erweite-
rungsmöglichkeit ein. Die Planungen der Fa. LIDL decken sich daher auch mit 
den gemeindlichen Zielsetzungen. 
Planerische Zielsetzung der Stadt Edenkoben für die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes ist somit im Rahmen der übergeordneten Zielsetzung einer 
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langfristigen Sicherung der örtlichen Nahversorgung in Edenkoben insbeson-
dere eine planungsrechtliche Absicherung der geplanten Einzelhandelserwei-
terung. 
 

3. Verfahren  
Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung und soll daher als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden. Gemäß § 13a ist die Anwendbarkeit des beschleunigten 
Verfahrens daran gebunden, dass durch den Bebauungsplan nicht die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben begründet werden darf, die einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 
Gemäß Anlage 1 „Liste UVP-pflichtige Vorhaben" zum UVPG, Punkt 18.8 in 
Verbindung mit Punkt 18.6, ist zum Bau eines großflächigen Einzelhandels-
betriebes im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung mit 
einer zulässigen Geschossfläche von 1.200 m² bis weniger als 5.000 m², eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG durchzufüh-
ren. 
Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zeigt aufgrund einer überschlägi-
gen Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) aufgeführten Kriterien, dass durch das Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Durch den Bebauungsplan wird somit kein UVP-pflichtiges Vorhaben zuge-
lassen. 
Weiterhin liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele und der Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung und der Europäischen Vogelschutzgebiete vor. Ebenfalls bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
Da das Vorhaben der Innenentwicklung dient, kann somit für den Bebauungs-
plan das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB zur Anwendung kom-
men. Der Schwellenwert der zulässigen Versiegelung von 20.000 m² wird 
deutlich unterschritten. 
Entsprechend den Bestimmungen des § 13a BauGB wird auf eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie auf die Durchführung 
einer förmlichen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet. Ungeach-
tet dessen sind die maßgebenden Umweltbelange erfasst und in die Abwä-
gung eingestellt. 
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4. Verhältnis zu übergeordneten Planungen und sonstigen Plä-
nen  

4.1. Landesentwicklungsplan 
Gemäß Landesentwicklungsprogramm ist Edenkoben Bestandteil des Ver-
dichtungsraums Rhein-Neckar (verdichteter Bereich mit konzentrierter Sied-
lungsstruktur). Die Verdichtungsräume sind als Wohn-, Produktions- und 
Dienstleistungsschwerpunkte mit hochwertigem Infrastruktur- und Arbeits-
platzangebot zu sichern und weiterzuentwickeln. Weiterhin ist ausreichendes 
Angebot an attraktiven Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten bereitzuhal-
ten. 
Des Weiteren sind gemäß LEP hinsichtlich Einzelhandel die folgenden Ziele 
zu beachten: 
• Die Verkaufsfläche von Einzelhandelsgroßprojekten soll so bemessen 

sein, dass deren Einzugsbereich den zentralörtlichen Verflechtungsbe-
reich nicht wesentlich überschreitet. 

• Einzelhandelsgroßprojekte dürfen weder durch ihre Lage noch durch ihre 
Größe noch durch ihre Folgewirkungen die Funktionsfähigkeit der Stadt- 
und Ortskerne der Standortgemeinde wesentlich beeinträchtigen. Einzel-
handelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich integrierten Stand-
orten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. 

• Neue Einzelhandelsgroßprojekte sollen nur an Standorten realisiert wer-
den, wo sie zeitnah an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlos-
sen werden können. 

 
4.2. Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Gemeindebezogene Vorgaben 
Die Stadt Edenkoben ist als Mittelzentrum festgelegt und soll somit einen Bei-
trag zur mittelzentralen Versorgung leisten. Des Weiteren ist die Stadt Eden-
koben als Siedlungsbereich Wohnen sowie Gewerbe ausgewiesen. 
 
Einzelhandelsbezogene Vorgaben 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist als Grundsatz dargelegt, dass 
die verbrauchernahe Versorgung (Nahversorgung) zur Deckung des kurzfris-
tigen, täglichen Bedarfs (insbesondere mit Lebensmittel) in allen Städten und 
Gemeinden der Metropolregion gewährleistet und sichergestellt werden soll. 
Hierzu soll eine auf die Grundversorgung abgestimmte Ansiedlung und Siche-
rung von Einzelhandelsbetrieben in räumlicher und funktionaler Zuordnung zu 
den Stadt- und Ortsteilzentren angestrebt werden. 
Als Zielaussagen sind verankert: 
• Einzelhandelsgroßprojekte sind in der Regel nur in den Ober- und Mittel-

zentren zulässig. Für Grundzentren gilt dies auch für Vorhaben bis maxi-
mal 2.000 m² Verkaufsfläche (Zentralitätsgebot). 
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• Verkaufsfläche, Warensortiment und Einzugsbereich von Einzelhandels-
großprojekten sind insbesondere auf die Einwohnerzahl der Standortge-
meinde und deren Verflechtungsbereich sowie auf die zentralörtliche 
Funktionsstufe abzustimmen. Dabei darf der zentralörtliche Verflechtungs-
bereich nicht wesentlich überschritten werden (Kongruenzgebot) 

• Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die städtebauliche Entwicklung, Ord-
nung und Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne der Standortge-
meinde, anderer zentraler Orte sowie die Nahversorgung der Bevölkerung 
im Einzugsbereich nicht wesentlich beeinträchtigen (Beeinträchtigungs-
verbot) 

• Einzelhandelsgroßprojekte sind an städtebaulich integrierten Standorten 
anzusiedeln (Integrationsgebot). 

• Mehrere nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe, bei denen auf Grund 
ihrer engen räumlichen und funktionalen Verknüpfung negative raumord-
nerische und städtebauliche Auswirkungen zu erwarten sind (Agglomera-
tion), sind zu vermeiden und raumordnerisch wie ein Einzelhandelsgroß-
projekt zu beurteilen. 

 
Flächenbezogene Vorgaben 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist das Plangebiet als Siedlungs-
fläche Wohnen im Bestand dargestellt. Das Plangebiet ist nicht als zentralört-
licher Standortbereich für Einzelhandelsgroßprojekte festgelegt.  
Die Planung passt sich damit nicht an das Ziel Z. 1.7.3.1 „Zentralörtliche 
Standortbereiche für Einzelhandelsgroßprojekte“ des Einheitlichen Regional-
planes an. 
Im Rahmen einer Auswirkungsanalyse („Auswirkungsanalyse für die geplante 
Erweiterung des bestehenden Lidl-Marktes in Edenkoben, Luitpoldstraße, ge-
mäß § 11 Abs. 3 BauNVO“, erstellt durch: Stadt+Handel, Beckmann und Föh-
rer Stadtplaner PartGmbH, Dortmund, 05. Januar 2021) wurden sowohl die 
Anpassung des Vorhabens an die landesplanerischen Zielvorstellungen so-
wie an die Ziele der Raumordnung (des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar) gutachterlich überprüft. Hierzu wird auf Kapitel 8 „Auswirkungen des 
Vorhabens auf den Einzelhandel“ verwiesen. 
 

4.3. Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Edenkoben weist die Flä-
che im östlichen Teilbereich als Mischbaufläche im Bestand und im westlichen 
Teilbereich als öffentliche Grünfläche aus.  
Nachdem die geplante Erweiterung des Einzelhandelsmarkts die Schwelle zur 
Großflächigkeit überschreitet, kann der Bebauungsplan für den betreffenden 
Teilbereich nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Vielmehr 
wird für das Plangebiet eine Darstellung als Sonderbaufläche erforderlich. 
Da der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird, kann der 
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Flächennutzungsplan jedoch ohne gesondertes Änderungsverfahren nach 
Rechtskraft des Bebauungsplans berichtigt werden. 
 

4.4. Einzelhandelskonzept der Verbandsgemeinde Edenkoben  
Zur Steuerung der Entwicklung des Einzelhandels und zur Sicherung der 
Grundversorgung hat die Verbandsgemeinde Edenkoben im Jahr 2020 ein 
Einzelhandelskonzept (EHK) erstellen lassen („Einzelhandelskonzept für die 
Verbandsgemeinde Edenkoben“, erstellt durch Stadt+Handel, Beckmann und 
Föhrer Stadtplaner PartGmbH, Karlsruhe, 24. September 2020). 
Das EHK Edenkoben 2020 definiert folgende übergeordnete Entwicklungs-
zielvorstellungen zur räumlichen Einzelhandels- und Nahversorgungsentwick-
lung: 
 

 
Übergeordnete Entwicklungszielstellungen für Edenkoben, aus „Einzelhandelskonzept für die 
Verbandsgemeinde Edenkoben“, erstellt durch Stadt+Handel, Beckmann und Föhrer Stadt-
planer PartGmbH, Karlsruhe, 24. September 2020, S. 48 

 
Der Vorhabenstandort befindet sich laut Einzelhandelskonzept innerhalb des 
„Bestandsstandortes Nahversorgung Luitpoldstraße“ (BSNV). 
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Zentrenrelevante Sortimente Nicht-zentrenrelevante Sortimente 

Innenstadtrelevante Sortimente Baumarktsortiment 

Augenoptik Campinggroßartikel 

Bekleidung (ohne Sportbekleidung) Elektrogroßgeräte 

Bettwaren/Matratzen Fahrräder und Zubehör 

Bücher Lampen/Leuchten 

Elektrokleingeräte Kfz-Zubehör 

Glas/Porzellan/Keramik Möbel (inkl. Garten- und Campingmöbel 

Haus-/Bett-/Tischwäsche Pflanzen/Samen 

Hausrat/Haushaltswaren Reitsportartikel 

Heimtextilien (Gardinen und Zubehör) Sportgroßgeräte 

Kinderwagen Waffen/Jagdbedarf/Angeln 

Kurzwaren/Schneidereibedarf/Handarbeiten sowie Me-
terware für Bekleidung und Wäsche 

Zoologischer Bedarf und lebendige 
Tiere 

Medizinische und orthopädische Geräte (Sanitätsbe-
darf) 

 

Musikinstrumente und Musikalien  

Neue Medien/ Unterhaltungselektronik  

Schuhe, Lederwaren  

Spielwaren und Bastelbedarf  

Sportartikel (inkl. Sportbekleidung)  

Uhren/Schmuck  

Wohneinrichtungsbedarf (ohne Möbel), Bilder/Pos-
ter/Bilderrahmen/ Kunstgegenstände 

 

Innenstadt- und nahversorgungsrelevante Sortimente  

(Schnitt-) Blumen  

Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel, Kosme-
tika) 

 

Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Reformwaren)  

Papier/Büroartikel/Schreibwaren  

Pharmazeutische Artikel (Apotheke)  

Zeitungen/Zeitschriften  

Sortimentsliste für die Verbandsgemeinde Edenkoben, aus „Einzelhandelskonzept für die 
Verbandsgemeinde Edenkoben“, erstellt durch Stadt+Handel, Beckmann und Föhrer Stadt-
planer PartGmbH, Karlsruhe, 24. September 2020, eigene Darstellung 
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Stellplätze sind nur innerhalb des Baufensters sowie innerhalb der Fläche für 
Stellplätze zulässig.  
Es bestehen zudem Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen. Entlang der Verkehrsfläche sind Bereiche 
ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt. 
 

5. Fachrechtliche Schutzgebiete und Unterschutzstellungen 
5.1. Naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

Naturpark Pfälzer Wald 
Die Entwicklungszone des Naturparks Pfälzerwald umfasst den weit überwie-
genden Teil der Ortslage Edenkobens und reicht bis an die östlich des Plan-
gebiets liegende Verkehrsfläche der L517 heran. Das Plangebiet liegt somit 
innerhalb der Entwicklungszone des Naturparks Pfälzerwald.  
Gemäß der Landesverordnung über den "Naturpark Pfälzerwald" als deut-
schem Teil des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen vom 22. Ja-
nuar 2007 ist Schutzzweck für den gesamten "Naturpark Pfälzerwald" 
 

1. die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit des Pfälzerwaldes mit seinen 
ausgedehnten, unzerschnittenen, störungsarmen Räumen, Waldgebieten, Bergen, 
Wiesen- und Bachtälern, seinen Felsregionen, dem Wasgau, der Gebirgskette der 
Haardt mit dem vorgelagerten Hügelland und den Weinbergslagen, mit seiner Biotop 
und Artenvielfalt und seinem naturnahen Charakter sowie seinen Bestandteilen traditi-
oneller Kulturlandschaften, 

2. die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und 
seines Reichtums an Pflanzen- und Tierarten als wesentliche Voraussetzung hierfür, 

3. die Sicherung und Entwicklung dieser Mittelgebirgslandschaft für die Erholung größerer 
Bevölkerungsteile, für das landschaftsbezogene Naturerleben, für die Förderung des 
Naturverständnisses und für einen landschaftsgerechten Fremdenverkehr, 

4. die Erhaltung der Naturgüter und des Landschaftscharakters durch Förderung von 
Landnutzungen, die beides schonen und dauerhaft sichern, 

5. der Erhalt und die Pflege dieser Landschaft als Bestandteil des Weltnetzes der Biosphä-
renreservate im Programm der UNESCO "Der Mensch und die Biosphäre" (MABPro-
gramm), insbesondere zur Erprobung und Anwendung nachhaltiger Entwicklungen, 

6. die Förderung der nachhaltigen Regionalentwicklung und der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit und 

7. die Umsetzung der internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate. 
 

Besonderer Schutzzweck der Entwicklungszone ist es, modellhafte Projekte 
zur Nachhaltigkeit im Sinne des MAB-Programms der UNESCO zu ermögli-
chen.  
Die konkreten Schutzbestimmungen gemäß § 7 der Landesverordnung gelten 
jedoch nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine 
bauliche Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist. 
Des Weiteren befindet sich das Untersuchungsgebiet innerhalb eines gen-
technikfreien Gebiets gemäß § 19 LNatSchG. Dieses umfasst jedoch nahezu 
die gesamte Landesfläche von Rheinland-Pfalz.  
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Das FFH-Gebiet Modenbachniederung liegt etwa 300 m in nordöstlicher Rich-
tung bzw. 950 m in östlicher Richtung. Das nächstgelegene Landschafts-
schutzgebiet Triefenbachtal liegt etwa 950 m östlich der Vorhabenfläche.  
Weitere naturschutzrechtliche Schutzgebiete bestehen im Umfeld des Plan-
gebietes nicht. 
 

5.2. Wasserrechtliche Schutzgebiete 
Der Triefenbach verläuft südlich des Plangebietes. Im Bereich des Sportplat-
zes verläuft er offen, im Bereich der Stellplatzfläche verrohrt. 
Er ist als Gewässer III. Ordnung klassifiziert. Da das Plangebiet unmittelbar 
an das Gewässer angrenzt bedürfen die Errichtung, der Betrieb oder die we-
sentliche Veränderung von Anlagen, die weniger als 10 m von der Uferlinie 
eines Gewässers dritter Ordnung entfernt sind, gemäß § 31 Landeswasser-
gesetz (LWG), einer wasserrechtlichen Genehmigung der Unteren Wasser-
behörde (Kreisverwaltung). 
Gemäß der im Internet veröffentlichten Hochwassergefahrenkarte des Minis-
teriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Rheinland-Pfalz, Abt. 
Wasserwirtschaft, liegt für den Bereich entlang des Triefenbachs in Edenko-
ben keine Hochwassergefährdung vor.  
Neben einer Hochwassergefahr im Umkreis von Gewässern besteht auch die 
Gefahr von Hochwasser durch Starkregenereignisse. Auch das Bebauungs-
plangebiet kann im Ernstfall betroffen sein. Es wird auf die Hochwassergefahr 
durch Starkregenereignisse (gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) hingewiesen 
und eine starkregenangepasste Bauweise empfohlen. Maßnahmen zum Ob-
jektschutz obliegen den Bauherren. Hierzu werden vom Land Rheinland-Pfalz 
entsprechende Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
 

5.3. Denkmalschutz 
Im Planungsgebiet befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude. 
Erkenntnisse über Bodendenkmäler liegen für das Plangebiet bisher nicht vor. 
 

6. Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation  
6.1. Vorhandene Nutzung 

Das Plangebiet ist derzeit bereits mit einem Lebensmittelmarkt der Fa. LIDL, 
sowie den zugehörigen Stellplätzen und Nebenanlagen bebaut. Direkt südlich 
angrenzend befindet sich ein Drogeriemarkt und ein Textildiscounter, mit dem 
sich der Lebensmittelmarkt die Stellplatzanlage teilt.  Im nordöstlichen Bereich 
befinden sich an der Kreuzung Luitpoldstraße/Staatsstraße zwei Wohnhäuser 
und eine Tankstelle. 
Die den Standort umgebende, städtebauliche Struktur ist vorrangig durch wei-
tere Einzelhandelsbetriebe (u.a. Lebensmittelsupermarkt inkl. Getränkemarkt, 
Drogeriemarkt, Textildiscounter), Dienstleistungsangebote und gewerbliche 
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Die gewerblichen Emissionen des Takko, des DM-Marktes und des geplantes 
Fachmarktes werden bei der Immissionsprognose wie der LIDL-Markt und der 
Bäcker als Zusatzbelastung gewertet, da sie sich auf dem gleichen Betriebs-
gelände befinden. Die weiteren gewerblichen Betriebe außerhalb des Be-
triebsgeländes Lidl sind nicht Gegenstand dieser Immissionsprognose.   
Das Gutachten geht davon aus, dass die Tankstelle an der Südfassade des 
Gebäudes Luitpoldstraße 82 den geltenden Immissionsrichtwert für ein Ge-
werbegebiet ausschöpft.  
An dem Mehrfamilien-Wohnhaus Joseph-Haydn-Straße 6 bis 8 sowie 10 exis-
tiert laut Gutachten eine Vorbelastung durch den südlich angrenzenden Kfz-
Betrieb. An der Nordfassade liegt keine gewerbliche Vorbelastung vor.  
Für das Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen östlich der Staatsstraße, 
Staatsstraße 13, sind Vorbelastungen durch Gewerbebetriebe zu berücksich-
tigen (Tankstelle). 
Das Betriebsgelände der Firma Tenneco GmbH, Luitpoldstraße 83, ist im 
Sinne der TA Lärm nicht immissionsrelevant auf die Fassaden der Bebauung 
entlang der Luitpoldstraße. Auch das Betriebsgelände der Firma Gerst, Bahn-
hofstraße 171, ist im Sinne der TA Lärm nicht immissionsrelevant in Bezug 
auf die Bebauung in der Haydn-Straße. 
Die der Immissionsprognose zugrunde gelegten, zum Teil reduzierten Immis-
sionsrichtwerte könne der nachfolgend dargestellten Tabelle entnommen wer-
den. 
 

Darstellung der gewählten Immissionsorten in der Nachbarschaft zur immissions-
schutzrechtlichen Beurteilung der Schallimmissionen des geplanten LIDL-Marktes 
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(inklusive Takko, DM und Fachmarkt) und Vergleich mit den geltenden Immissions-
richtwerten der TALärm. Aus: Ingenieurbüro für Bauphysik, 09.02.2021, S. 9. 
 

6.3. Verkehrliche Erschließung 
Die unmittelbare Erreichbarkeit für den motorisierten Individualverkehr (MIV) 
ist über die Luitpoldstraße und die Staatsstraße (L 516) gegeben. Über diese 
und verschiedene Nebenstraßen sind die umliegenden Wohngebiete wie 
auch die südlich und östlich gelegenen Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Edenkoben an den Vorhabenstandort angebunden. Im nördlichen 
Verlauf der Staatsstraße (L 516) besteht zudem eine Anbindung an die Kreis-
straße 6, die wiederum einen unmittelbaren Anschluss an die BAB 65 gewähr-
leistet. Über die BAB 65 besteht u. a. eine Anbindung an die Städte Landau i. 
d. Pfalz und Neustadt a. d. W. Der Vorhabenstandort verfügt aktuell und wie 
perspektivisch über betriebseigene Parkplätze. Die Erreichbarkeit mittels MIV 
ist folglich als gut zu bewerten.  
Der Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt über 
die Bushaltestelle „Realschule“ in ca. 150 m westlicher Entfernung. Hier ver-
kehren Linienbusse in regelmäßigen Abständen. Der Planstandort ist darüber 
hinaus über den südlich gelegenen Bahnhof Edenkoben (fußläufiger Entfer-
nung rd. 500 m) an das Streckennetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Es 
besteht eine leistungsfähige Verbindung insbesondere in Richtung Landau i. 
d. Pfalz und Neustadt a. d. W. mit kommunalen Haltepunkten entlang des 
Streckenverlaufs. Die Erreichbarkeit des Standortes mittels ÖPNV ist damit 
ebenfalls als gut einzustufen. 
 

6.4. Technische Erschließung 
Die Versorgung der Einzelhandelsnutzungen mit Strom, Wasser und Gas er-
folgt durch die bestehenden Leitungen in den angrenzenden Straßen. Aus-
bauerfordernisse an den bestehenden Leitungsanlagen sind nicht erkennbar. 
Der Anschluss des Schmutzwassers erfolgt ebenfalls an die bestehenden Lei-
tungen in der angrenzenden Straße. Auch hier sind Ausbauerfordernisse nicht 
erkennbar. 
Ergänzend sollte eine möglichst weitgehende Niederschlagswasserrückhal-
tung angestrebt werden, um einen Beitrag zur gesamtstädtischen Starkregen-
vorsorge zu leisten. 
 

6.5. Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft  
Das Planungsgebiet zeigt sich im Bereich des bestehenden Lebensmittel-
marktes weitgehend versiegelt. Unversiegelte Flächen finden sich nur in Form 
von schmalen Verkehrsgrün- und Randgrünflächen im Bereich der Stellplätze 
und der Staatsstraße und der Luitpoldstraße.  
Die natürlichen Bodenfunktionen sowie die Grundwasserneubildung sind 
durch die Befestigung der Fläche stark eingeschränkt. 
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Das Siedlungsbild wird hauptsächlich durch die bestehende gewerbliche Be-
bauung auf dem Grundstück selbst und im Umfeld bestimmt. 
 

 
Bestandssituation im Planungsgebiet. Luftbild aus Google Earth.  

 
Westlich an den bestehenden Lebensmittelmarkt grenzt ein brachliegendes 
Sportlatzgelände an, welches im Zuge der Erweiterung des Marktes durch den 
Vorhabenträger erworben wurde und in die Planung mit einbezogen wird.  
 

6.6. Artenschutz 
Bei dem Plangebiet handelt es sich im östlichen Teilbereich um eine zum weit 
überwiegenden Teil versiegelte Fläche eines bestehenden Lebensmittel-
markts sowie im westlichen Teilbereich um eine weitgehend brachliegende 
Sportplatzfläche.  
Im Bereich der Sportplatzfläche hat sich eine Ruderalvegetation entwickelt, 
die den heimischen Vogelarten und Tierarten der Siedlung und des Siedlungs-
randes einen entsprechenden Lebensraum bietet und von artenschutzrechtli-
cher Relevanz sein kann.  
Für die bislang unbebauten Teile des Plangebiets kann nicht abschließend 
ausgeschlossen werden, dass besonders geschützte Arten bzw. streng ge-
schützte Arten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vorkommen. Ist dies 
der Fall, werden die Bestimmungen in den §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz 
maßgebend. Gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz gelten für die besonders 
geschützten Arten umfassende Zugriffsverbote. 
Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben gelten 
die Bestimmungen jedoch nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führte Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogelarten 
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gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot 
und das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt zudem 
nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Arten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
Da das Vorkommen geschützter Arten jedoch nicht abschließend ausge-
schlossen werden kann, wurde zur Planung frühzeitig eine artenschutzrecht-
liche Potenzialuntersuchung erstellt („Artenschutzrechtliche Potenzialuntersu-
chung zum Vorhaben Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte Edenko-
ben“, NMW Naturschutzfachliche Maßnahmen Wagemann, Eschbach, Januar 
2021), bei der die Flächen bezüglich ihrer Funktion als potenzielle Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten für Vögel und andere Tiere gutachterlich untersucht 
wurden. 
Die Potenzialanalyse kommt zu folgenden Ergebnissen:  
Im Bereich des Bestands-Lebensmittelmarktes und der Parkplatzfläche kön-
nen artenschutzrechtlich relevante Bereiche laut Gutachter ausgeschlossen 
werden. Auf dem Sportplatz hat sich in den letzten Jahren eine Ruderalvege-
tation entwickelt, die verschiedenen Arten als Lebensraum dienen könnte. 
Das Wohnhaus Luitpoldstraße 82 ist seit ca. 1,5 Jahren leerstehend und kann 
potenziell Lebensraum für Gebäudebrüter bzw. Fledermäuse darstellen. 
 
Für das Untersuchungsgebiet wurden vom Gutachter im Spätjahr 2020 zwei 
Übersichtsbegehungen durchgeführt. Dabei wurden alle Gehölzstrukturen auf 
potenzielle Neststandorte von Vögeln und mögliche Quartiere von Fledermäu-
sen untersucht. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Baumhöhlen oder 
andere für Höhlenbrüter und Fledermäuse potenziell geeignete Strukturen ge-
richtet.  
Die Ermittlung der für das Untersuchungsgebiet potenziell planungs- und ar-
tenschutzrechtlich relevanten Arten erfolgte über die Anwendung der Daten-
bank LANIS (Geoportal der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz) sowie 
der Datenbank ArtenAnalyse Rheinland-Pfalz (POLLICHIA – Verein für Na-
turforschung und Landespflege e. V. und KoNat gUG).  
Die in den Datenbanken abgerufenen Artennachweise wurden bezüglich ihrer 
Habitats-Ansprüche mit den vorhandenen Biotopstrukturen und Standortfak-
toren im Untersuchungsgebiet verglichen. Ausgeschlossen wurden Arten, die 
bezüglich ihrer Präferenzen im Untersuchungsgebiet nicht zu vermuten sind. 
Die verbliebenen Arten sind im Gebiet als potenziell vorkommende Arten an-
zusehen und wurden nachfolgend aufgelistet.  
 
Vögel 
Am Bestandsgebäude des aktuellen Lebensmittelmarktes konnten gemäß 
Gutachten keine Hinweise auf Niststätten von Vögeln gefunden werden.  
An den Randbereichen des Sportplatzes wurden kleinere Heckenstrukturen 
gefunden, die vor allem von heckenbrütenden Vogelarten als Niststätte 
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dienen könnten. Durch die extensive Nutzung der Fläche hat sich eine Brache 
entwickelt, die verschiedenen Vogelarten als Nahrungshabitat dient.  Ein Vor-
kommen von streng- bzw. europarechtlich geschützten Arten ist aufgrund der 
Lage und der Habitatausstattung nicht zu erwarten. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass es sich bei den zu erwartenden Arten überwiegend um stö-
rungstolerante Siedlungsarten handelt, die während der Bauzeit auf benach-
barte Bereiche ausweichen können. Nach Fertigstellung des Neubaus und der 
dazugehörigen Grünflächen besteht auch wieder Nistpotenzial auf der Fläche 
selbst.  Das Wohnhaus Luitpoldstraße 82 befindet sich zwar außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes, wurde jedoch ebenfalls arten-
schutzrechtlich untersucht. Artenschutzrechtliche Maßnahmen, die diese Flä-
che betreffen, können im Bebauungsplan jedoch nicht festgesetzt werden.  
Im Rahmen einer ergänzenden Untersuchung („Spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung bzgl. Mehlschwalben, Mauersegler, Mauereidechse zum Vorha-
ben Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte Edenkoben“, NMW Natur-
schutzfachliche Maßnahmen Wagemann, Eschbach, 17.08.2021) wurden die 
relevanten Arten erfasst und entsprechende Vermeidungs-, Kompensations- 
und Ausgleichsmaßnahmen formuliert, welche in Bezug auf die Mehlschwal-
ben und Mauersegler im Rahmen der Baumaßnahmen durch den Bauherren 
zu beachten sind (Anbringen von Kunstnestern). 
Säugetiere 
Im Bereich des Sportplatzes wurden keine Baumhöhlungen vorgefunden, die 
von Fledermäusen als Quartiere genutzt werden könnten.  
In der Familie der Säugetiere sind keine größeren Beeinträchtigungen zu er-
warten. Aus fachgutachterlicher Sicht müssen keine artspezifischen Maßnah-
men ergriffen werden. 
 
Reptilien 
Ein Vorkommen der Zauneidechse kann aufgrund des Fehlens geeigneter 
Habitatstrukturen für die gesamte Vorhabenfläche ausgeschlossen werden.   
Für den Bereich des Sportplatzes konnte ein Vorkommen der Mauereidechse 
im Rahmen der Potenzialabschätzung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
Auf Grund der geeigneten Strukturen auf dem Gelände, der Nähe zu den 
Bahngleisen, den vorhandenen Nachweisen im näheren Umfeld der Vorha-
benfläche wurde ein Vorkommen auf den Flurstücksnummern 6905/4, 6905/7 
seitens des Gutachters als potenziell möglich erachtet. Da es sich bei der Art 
um eine europarechtlich und nach BNatSchG streng geschützte und somit 
planungsrelevante Art handelt, wurde das Vorkommen nach der Überwinte-
rungsphase überprüft („Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung bzgl. Mehl-
schwalben, Mauersegler, Mauereidechse zum Vorhaben Neubau Lebensmit-
telmarkt und Fachmärkte Edenkoben“, NMW Naturschutzfachliche Maßnah-
men Wagemann, Eschbach, 17.08.2021) und nachgewiesen. Die Eidechsen 
wurden durch den Gutachter lediglich in den Randbereichen des Sportplatzes 
an den Betonelementen und der Garage nachgewiesen. Auf der Rückseite 
des Lidl Marktes zwischen Gebäude und Betonmauer in Richtung Sportplatz 
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wurden ebenfalls Mauereidechsen nachgewiesen. Auf der Parkplatzfläche 
des Marktes konnten keine Tiere nachgewiesen werden.   
Die Nachweise der Tiere befanden sich nur in den Randbereichen des Sport-
platzes die rechtzeitig mit einem Reptilienschutzzaun umgeben wurden. In 
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde mit dem Abfangen der 
Tiere am 21.09.2021 begonnen. Der Fang wurde nach dem 10.10.2021 ein-
gestellt, nachdem keine adulten Tiere mehr gesichtet wurden. Insgesamt wur-
den 73 Mauereidechsen im betroffenen Bereich abgefangen und umgesiedelt. 
Die gefangenen Tiere wurden in Absprache mit der unteren Naturschutzbe-
hörde in ein zur Zwischenunterbringung hergerichtetes Freilangehege im 
Reptilium Landau verbracht.   
Nach Abschluss der Baumaßnahme werden die Tiere in ein entsprechendes 
Habitat innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes umgesiedelt.  
Dieser Vorgehensweise wurde von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde 
mit Schreiben vom 21.09.2021 zugestimmt.  
 
Amphibien und Libellen 
Aufgrund des Fehlens von Gewässern und geeigneten Landhabitaten auf 
dem Gelände kann davon ausgegangen werden, dass es zu keiner direkten 
Beeinträchtigung von Amphibien durch das Projekt kommt.  
Aus fachgutachterlicher Sicht müssen keine artspezifischen Maßnahmen er-
griffen werden. 
 
Schmetterlinge 
Die Ruderalvegetation auf dem ehemaligen Sportplatz birgt in der aktuellen 
Ausprägung ein Potenzial für verschiedene Schmetterlingsarten. Es kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass planungsrelevante bzw. streng ge-
schützte Arten durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden.   
Das Lebensraumpotenzial für Schmetterlinge auf Flurstück 6908/5 spielt regi-
onal gesehen nur eine geringe Rolle. Aus fachgutachterlicher Sicht müssen 
keine artspezifischen Maßnahmen ergriffen werden. 
 
Fang- und Heuschrecken 
Es besteht ein Potenzial für das Vorkommen der Gottesanbeterin auf dem 
Areal des Sportplatzes. Während der beiden Begehungen im Dezember 2020 
konnten jedoch keine Kokons der Gottesanbeterin gefunden werden. Nach 
der aktuellen Roten Liste für Rheinland-Pfalz gilt die Gottesanbeterin mittler-
weile als ungefährdet. Es kann davon ausgegangen werden, dass es durch 
das Vorhaben zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes dieser 
Art kommt.  
Beachtet man die aktuelle Rote Liste der Geradflügler (Heuschrecken, Fang-
schrecken, Ohrwürmer und Schaben) in Rheinland-Pfalz (2019) sind keine, 
für Rheinland-Pfalz als gefährdet gemeldete Arten potenziell im Gebiet zu 
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erwarten. Nach BNatSchG streng geschützte Arten sind nicht zu erwarten. 
Aus fachgutachterlicher Sicht müssen keine artspezifischen Maßnahmen er-
griffen werden. 
 
Käfer 
Planungsrelevante bzw. nach BNatSchG streng geschützte Arten sind nicht 
zu erwarten. Aus fachgutachterlicher Sicht müssen keine artspezifischen 
Maßnahmen ergriffen werden. 
 
Sonstige Arten 
Während der Begehungen im Dezember 2020 konnten auf dem Gelände des 
Sportplatzes Kokons der Wespenspinne nachgewiesen werden. Bei der Wes-
penspinne handelt es sich jedoch nicht um eine gefährdete oder nach dem 
BNatSchG besonders oder streng geschützte Art.   
Streng geschützte Arten sind auch bei den sonstigen Artengruppen nicht zu 
erwarten. Nach BNatSchG besonders geschützte Arten sind vor allem bei den 
Hautflüglern zu erwarten. Hinweise auf eine individuenreiche Niststätte von 
Erd- bzw. Sandbienen konnten nicht nachgewiesen werden. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass es durch das Vorhaben zu keiner Lebensraum-
verschlechterung kommt, die durch eine artspezifische Maßnahme ausgegli-
chen werden muss.   
Bezüglich der potenziell betroffenen Schneckenarten ist zu vermerken, dass 
von der Maßnahme keine Beeinträchtigung der jeweiligen Population zu er-
warten ist und der Schutzstatus „Anhang V“ der FFH Richtlinie lediglich der 
unkontrollierten Entnahme von Individuen aus der Natur vorbeugen soll.   
Aus fachgutachterlicher Sicht müssen keine artspezifischen Maßnahmen er-
griffen werden. 
 
Blütenpflanzen 
Planungsrelevante bzw. nach BNatSchG streng geschützte Arten sind nicht 
zu erwarten. Aus fachgutachterlicher Sicht müssen keine artspezifischen 
Maßnahmen ergriffen werden. 
 

6.7. Bodenschutz 
Altablagerungen 
Bei dem Plangebiet handelt es sich derzeit um überwiegend anthropogen ge-
nutzte Flächen. Aufgrund der Vornutzung der Flächen durch einen Sportplatz 
können Altlasten in Form von schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes nicht ausgeschlossen werden.  
Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung wurde daher ein Bodengutachten 
(„Bericht zur orientierenden Untergrunduntersuchung“, AS Reutemann 
GmbH, Mannheim, September 2017) erstellt. Auch das leerstehende Ge-
bäude an der Luitpoldstraße wurde hierbei gutachterlich untersucht. 
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Laut Bodeninformationssystem/Bodenkataster ergab sich für den Bereich des 
leerstehenden Gebäudes (Flurstück 6908/5) eine Bodenbelastung. Im Rah-
men einer Stellungnahme der SGD Süd wird aufgeführt, dass sich auf dem 
Flurstück 6908/5 im südwestlichen Teil eine kleine Teilfläche eines Altstan-
dortes Reg. Nr.: 33703020-5004/000-00 (ehemalige Esso – Tankstelle) befin-
det. Der Standort besitzt seit 2010 den Status „dekontaminierter Altstandort“. 
Demnach liegen lediglich kleinräumig tolerierbare Restbelastungen vor, diese 
befinden sich jedoch sehr wahrscheinlich außerhalb der Teilfläche auf 6908/5. 
Für den Bereich des ehemaligen Sportplatzes wird aufgeführt, dass sich beide 
Flurstücke (6905/4 sowie 6905/7) innerhalb einer hinreichend altlastenver-
dächtigen Ablagerungsstelle „Edenkoben, Luitpoldstraße Ost“ mit der Reg. 
Nr.: 337 03 020 – 0217/000-00 befindet. Die Ablagerungsstelle ist eine groß-
flächige Ablagerungsfläche, für die bis dato keine genauen Abgrenzungen 
vorliegen. Bekannt ist, dass im Bereich Edenkoben Ost teilweise Blaugipsab-
lagerungen aus der damals in großem Umfang üblichen Weinschönung sowie 
Auffüllungen, die mit Schlacken und Abfällen aus der Carbidproduktion des 
nahegelegenen Kraftwerksbetriebes versetzt sind, vorkommen. Teilweise 
wurden auch Schwefelsäure- bzw. oleumhaltige (Schwefeltrioxid) Ablagerun-
gen vorgefunden.   
Die Bodenverunreinigungen durch polyzyklische, aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK) wurden bei den Baumaßnahmen 2005 und 2008 unter bodengut-
achterlicher Überwachung ausgehoben und einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung zugeführt. 
Ergänzend zur schriftlichen Auswertung im Bericht zur Detailuntersuchung, 
wurde im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme des Bodengutachters 
gemäß Merkblatt ALEX 13 eine Sickerwasserprognose zur Gefährdungsab-
schätzung des Wirkungspfades Boden – Grundwasser durchgeführt.  
In sämtlichen Bodeneinzelproben wurden keine leicht freisetzbaren Cyanide, 
oberhalb der laborseitigen Bestimmungsgrenze von 5 µg/l, nachgewiesen. Die 
unter Cyanid gesamt gemessenen Cyanide stellen daher ausschließlich 
„Komplexe Cyanide“ dar und können eindeutig der historischen Verwendung 
von Blutlaugensalz bei der Weinschönung in diesem Gebiet der Gemeinde 
Edenkoben zurückgeführt werden.  
Aus dem ausschließlichen Nachweis „Komplexer Cyanide“ ergibt sich gemäß 
Merkblatt ALEX 13 bei der Bewertung Mobilität eine „geringe Mobilität“.  
Die Schutzfunktion der ungesättigten Bodenzone ist am Standort (Kriterien 
sind biologische Abbaubarkeit/Durchlässigkeit des Bodens/Versiege-
lung/Mächtigkeit der unbelasteten GW-Überdeckung) mit „gering“ zu beurtei-
len.  
Auf der Basis der Bodenuntersuchungen ist laut Gutachter kein Verdachtsmo-
ment einer schädlichen Bodenveränderung bzgl. dem relevanten Wirkungs-
pfad „Boden-Grundwasser“ ableitbar. Eine Gefährdung des Grundwassers ist 
nicht anzunehmen.  
Zusätzliche Untersuchungsmaßnahmen sind aus bodenschutzrechtlicher 
Sicht laut Gutachter nicht erforderlich. 
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m ü. NN, abgeleitet werden. Dies entspricht einem minimalen Grundwasser-
flurabstand von rund 2 m. 

 
7. Planung 
7.1. Planungskonzeption des Vorhabenträgers 

 Zielsetzung der Fa. LIDL 
Die Firma LIDL betreibt am Standort Luitpoldstraße 78 in Edenkoben einen 
Einzelhandelsmarkt. Dieser Markt wird von den Kunden sehr gut angenom-
men. Der Markt wird daher in hohem Maße frequentiert und stößt schon seit 
geraumer Zeit an seine Leistungsgrenzen. 
Der Markt entspricht zudem aufgrund seiner Nutzungszeit von mittlerweile 
über 20 Jahren und der in dieser Zeit eingetretenen Veränderungen im Han-
del, aber auch bei den Ansprüchen der Kunden, nicht mehr den aktuellen An-
forderungen an einen zeitgemäßen Lebensmittelmarkt. 
Daher strebt die Fa. LIDL an, die Filiale abzubrechen und durch einen Neubau 
mit einer größeren Verkaufsfläche zu ersetzen. 
Durch die Vergrößerung der Verkaufsfläche von bislang ca. 1.250 m² auf bis 
zu 1.456 m² soll die Kundenfreundlichkeit insbesondere durch breitere Gänge 
sowie durch eine veränderte Warenpräsentation verbessert werden. Zugleich 
dient der Neubau der Verbesserung der innerbetrieblichen Abläufe. Eine Aus-
weitung des Warenangebotes in Folge der Erweiterung ergibt sich nicht. Die 
Planung dient damit der Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen für den 
vorhandenen Betrieb im Interesse einer Sicherung der örtlichen Nahversor-
gung in Edenkoben. 
Die Stellung des Gebäudes wird gegenüber dem Bestand um 90 Grad gedreht 
und in den südwestlichen Bereich des Grundstücks – auf die derzeit brachlie-
gende Sportplatzfläche verlagert, sodass die Stellplatzanlage optimiert wer-
den kann.  
Weiterhin ist die Ansiedlung eines Fachmarktes sowie einer Bäckerei mit Café 
geplant.  

 
 Umfang der Erweiterung 

Die derzeitige Verkaufsfläche des LIDL-Marktes am Standort „Luitpoldstraße 
78“ beträgt derzeit ca. 1.250 m² und soll auf bis zu 1.456 m² (inkl. Kassen- 
und Packzone) erweitert werden.  
Für den Fachmarkt wird von einer Verkaufsfläche von ca. 600 m² ausgegan-
gen; für die Bäckerei von ca. 50 m² Verkaufsfläche zzgl. Café.  
Durch den Neubau des Einzelhandelsmarkts, dem Fachmarkt und der Bäcke-
rei kommt es zu folgenden Veränderungen der maßgebenden Flächengrö-
ßen: 
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 Bestand Planung Veränderung 

Verkaufsfläche Ein-
zelhandelsmarkt 

LIDL 
1.250 m² 1.456 m² + 206 m² 

Verkaufsfläche 
Fachmarkt  -- max. 650 m² + 650 m² 

Verkaufsfläche Bä-
ckerei mit Café -- max. 150 m² + 150 m² 

Stellplätze 149 195 + 46 

 
Die Zahl der Stellplätze vergrößert sich gegenüber dem bisherigen Bestand 
um 46 Plätze. 
 

 
Lageplan der geplanten Neubauten      ohne Maßstab 

 






























































